


Mehr Transparenz in Bayern! 
Das Bündnis „Informationsfreiheit für Bayern“ informiert 

 
Seit 1. Januar 2006 gibt es ein Bundes-Informationsfreiheitsgesetz, das Bür-
gern Einsicht in die Akten der öffentlichen Verwaltung ermöglicht. Es ist an 
der Zeit, auch in Bayern ein Recht auf Informationsfreiheit einzuführen. Dafür 
setzen wir uns ein. Über die Bedeutung eines Akteneinsichtsrechts, über die 
Notwendigkeit eines entsprechenden Gesetzes auf Landesebene, sowie über 
die Möglichkeit dieses Recht in der Gemeinde zu verankern, informiert diese 
Broschüre. 
 
Diese Organisationen haben 2003 die Initiative ins Leben gerufen: 
Mehr Demokratie e.V. ist ein deutschlandweit arbeitender Verein, der – streng überparteilich – 
für eine fair geregelte direkte Demokratie auf allen politischen Ebenen eintritt. 
Jägerwirtstraße 3, 81373 München, Telefon 089 / 821 17 74 
www.mehr-demokratie.de / bayernbuero@mehr-demokratie.de 
 
Transparency International (TI), Deutsches Chapter e.V. ist eine gemeinnützige, parteipolitisch 
unabhängige internationale Bewegung von Menschen aus aller Welt, die sich dem globalen 
Kampf gegen Korruption verschrieben hat. 
Alte Schönhauser Str. 44, 10119 Berlin, Tel. 030 / 54898 -0 
www.transparency.de / office@transparency.de 
 
Humanistische Union e.V. Landesverband Bayern 
Bürgerrechtsorganisation - emanzipatorisch - radikaldemokratisch - unabhängig 
Paul-Hey-Straße 18, 82131 Gauting, Tel. 089 / 850 33 63 
www.humanistische-union.de/suedbayern / humanistische-union@link-m.de 
 
Inzwischen haben sich zahlreiche Organisationen und Parteien dem Bündnis 
angeschlossen. Zu den Unterstützern gehören (in alphabetischer Reihenfolge): 
Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmer (ASU), Bayerischer 
Journalisten-Verband (BJV), Bündnis 90 / Die Grünen (LV Bayern), Bund 
Naturschutz Bayern (BUND), Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-
union (DJU) in Bayern, FDP (LV Bayern), Förderkreis IT- und Medien-
wirtschaft e.V., Netzwerk Recherche, Ökologisch-demokratische Partei ödp 
(LV Bayern), Omnibus gGmbH. (Stand März 2006) 
 

Kontakt: Roman Huber, Dr. Heike Mayer  
ifg-bayern@mehr-demokratie.de  www.informationsfreiheit.org 
 
c/o Mehr Demokratie e.V., Jägerwirtstr. 3, 81373 München,  
Tel.: 089-8211774 / Fax: 089-8211176 
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Was bedeutet Informationsfreiheit? 
 
Informationsfreiheit ist ein demokratisches Kontroll- und Mitgestaltungs-
recht für alle Bürger. Wo Transparenz und Bürgernähe in der Verwaltung 
fehlen, besteht ein Demokratiedefizit. Dieses gilt es zu beseitigen. 
 
Informationen, die in öffentlichen Stellen vorhanden sind, gehören der 
Allgemeinheit, nicht der Behörde. Sie sollten deshalb auch öffentlich zugäng-
lich sein. Die Forderung nach Informationsfreiheit lässt sich auch von der 
finanziellen Seite her begründen: Das Geld, das öffentliche Stellen verwalten 
und investieren, gehört den Bürgern. Deshalb sollten öffentliche Stellen dazu 
verpflichtet sein, ihren verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Gel-
dern jederzeit unter Beweis zu stellen und gewünschte Informationen offen-
zulegen. 
 
Wo Informationsfreiheit besteht, hat jedermann das Recht auf einen 
voraussetzungslosen Zugang zu den Informationen, die in der öffentlichen 
Verwaltung vorhanden sind. „Voraussetzungslos“ heißt: Der Antragsteller 
muss nicht nachweisen, dass er an der Akteneinsicht ein „rechtliches 
Interesse“ hat (an diese Voraussetzung ist das geltende Akteneinsichtsrecht 
nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz geknüpft). Der Antrag auf 
Akteneinsicht muss überhaupt nicht begründet werden; jedermann hat das 
Recht dazu.  
 
„Voraussetzungslos“ bedeutet allerdings nicht „bedingungslos“. Ein Infor-
mationsfreiheitsgesetz steht im Einklang mit den Schutzbestimmungen 
anderer Gesetze, wie etwa dem Datenschutz. Es definiert außerdem genau 
und in engen Grenzen Ausnahmeregelungen, etwa zum Schutz von Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen, der Strafverfolgung oder der öffentlichen 
Sicherheit.  
 
 
„Wir wollen dem Bürger den Zugang zur öffentlichen Verwaltung erleichtern. 
Die Staatsverwaltung ist traditionell nach dem Ressortprinzip ausgerichtet. 
Heute müssen wir aber mehr vom Bürger her denken. Die Menschen wollen 
mehr Freiraum- und eine Verwaltung, die ihnen hilft, noch mehr 
Eigeninitiative zu entfalten“  

Erwin Huber, Bayerischer Staatsminister,  
zuständig für Verwaltungsreform 
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Wem nützt ein Informationsfreiheitsgesetz? 
 
Jeder Bürger kann sich über öffentliche Angelegenheiten in seiner Kommune 
informieren – auch über Fragen, die in öffentlichen Sitzungen des Stadt- oder 
Gemeinderates vielleicht nicht ausreichend geklärt wurden. Jeder kann 
Entscheidungshintergründe, Planungsberichte, Protokolle, Gutachten, 
Kostenkalkulationen usw. nachlesen. 
 
Bürgerinitiativen können für ihre Arbeit auf Informationen zurückgreifen, die 
ihnen von betroffener Seite womöglich absichtlich vorenthalten werden. Sie 
würden einen rechtlich abgesicherten Zugang zum „Herrschaftswissen“ 
erhalten. 
 
Informationsfreiheit ist ein Erfordernis der Pressefreiheit. Journalisten 
können zuverlässiges Datenmaterial beziehen statt auf die offiziellen 
Pressemitteilungen der Behörden oder die Auskunftwilligkeit von Insidern 
angewiesen zu sein. Die Recherche von Journalisten – unverzichtbar als Mittel 
der Kontrolle – wird so erleichtert. 
 
Für Wirtschaftsunternehmen können Informationen aus der öffentlichen 
Verwaltung eine wertvolle Entscheidungsgrundlage etwa für Standortausbau, 
Produktentwicklung, Personalpolitik usw. sein. Die Angst, Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse könnten durch ein IFG publik werden, sind 
unbegründet. Ein Blick in die USA zeigt, dass Anträge auf Akteneinsicht dort 
zu 80 Prozent von Privatunternehmen gestellt werden. 
 
Behörden-Mitarbeiter haben persönlich nichts zu verbergen. Einen 
Antragsteller mit Informationen zu versorgen, ist ein heute vielfach schon 
selbstverständlicher Service. Eine bürgerfreundliche Behörde zeigt, dass sie 
sich bewusst ist: Eine Verwaltung ist für die Bürger da – nicht umgekehrt. 
 
Politiker , die sich für ein Akteneinsichtsrecht stark machen, stellen unter 
Beweis, dass sie modern denken, bürgernah handeln und unsere Demokratie 
zu stärken bereit sind. Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Romano 
Prodi stellte seinen amtlichen Briefwechsel ins Internet. Diesem guten Beispiel 
sollten Politiker in Deutschland folgen. 
 
Schließlich hat die Gesellschaft überhaupt einen Nutzen: Informationsfreiheit 
kann dazu beitragen, Verschwendung von Steuergeldern einzudämmen und 
Betrug und Korruption zu erschweren. 
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Realität in Bayern: Intransparente Vorgänge in Kommunen 
 
Die folgenden Beispiele sind authentisch, die Ereignisse haben sich tatsächlich 
so zugetragen. Es handelt sich um Einzelfälle, aber gewiss nicht um bloße 
bedauerliche Ausnahmen; sie zeigen charakteristische, häufig wiederkehrende 
Situationen.  
 
Beispiel Gemeinde Z. 
Deutsche Behörden haben die Pflicht Journalisten Auskunft zu geben. Doch 
manchmal muss sogar dieses Recht gerichtlich erzwungen werden. Da der 
Bürgermeister sich weigerte, eine Anfrage zu seiner Personalpolitik zu 
beantworten, beschwerte sich eine Zeitung über diese mangelnde Informa-
tionsbereitschaft. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München 
gab in zweiter Instanz dem Lokalreporter und seinem Blatt weitgehend recht. 
Der VGH befand, die Gemeinde müsse mehrere konkrete Fragen zu ihrer 
Personalpolitik beantworten und über die Beschlüsse einer nichtöffentlichen 
Sitzung informieren; oder zumindest erklären, was Auskünften aus dieser 
Sitzung entgegenstehe."  
(Süddeutsche Zeitung vom 26.8.04)  
 
Beispiel Stadt P. 
Seit 1995 haben Kommunen die Möglichkeit, GmbHs zu gründen. Eine Folge 
davon: Bürgernahe Themen wie Eintrittspreise für das Hallenbad, Gaspreise 
oder Bustarife, die vorher öffentlich im Stadtrat diskutiert wurden, werden 
jetzt in Aufsichtsratssitzungen behandelt, wo sie der Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen; die Öffentlichkeit wird damit ausgeschaltet. Gegen die Geheim-
haltungspflicht städtischer GmbHs bildete sich eine Bürgerinitiative „Mehr 
Bürgerbeteiligung statt geheimer Rathauspolitik“. Der Stadtrat verweigerte 
mehrheitlich die Zulassung eines entsprechenden Bürgerbegehrens. Darauf hin 
kam die Angelegenheit vor das Verwaltungsgericht. Die Richter erklärten: 
„Das Bürgerbegehren ist zuzulassen ... Die Organe der kommunalen GmbHs 
geben rechtlich zwar eigenes, faktisch aber das Geld der Bürger aus. ... 
Geheimniskrämerei erzeugt Misstrauen. Demokratie erfordert Transparenz der 
Entscheidungen.“ (VG Regensburg Urteil vom 2.2.2005, Aktenzeichen RN 3 
K 04.01408) 

 
 

Demokratie erfordert Transparenz der Entscheidungen. 
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Wobei hilft Bürgern ein Akteneinsichtsrecht? - Beispiele 
 
Sicherlich sucht ein „ganz normaler“ Bürger nicht jede Woche eine Behörde 
auf, um nach Informationen zu fragen. Der nachfolgend skizzierte authentische 
Fall steht für viele denkbare Beispiele:  
 

Eine Überschwemmung verursachte großen Schaden auf dem 
Grundstück eines Hausbesitzers. Dieser vermutete, dass die städtische 
Entwässerungsanlage möglicherweise nicht ausreichend gereinigt und 
dadurch die Überschwemmung verursacht worden sei. In diesem Fall 
wäre die Stadt schadensersatzpflichtig. Um dies zu prüfen, beantragte 
der Hausbesitzer bei der zuständigen Behörde Einsicht in die 
entsprechenden Akten. Die Behörde war der Auffassung, sie müsse 
dem Antragsteller keine Informationen vorlegen, die dieser später 
vielleicht als Beweise gegen die Stadt selbst verwenden könnte. Doch 
der Geschädigte hatte Glück: Er wohnte in einem Bundesland, das 
seinen Bürgern den Informationszugang gesetzlich garantiert. Die 
Behörde durfte nicht danach fragen, warum der Bürger den 
Sachverhalt prüfen wollte, sondern musste die gewünschten 
Informationen offen legen.  

 

 Oder... 
...in der Zeitung wird von einem Verstoß gegen die Vergabeordnung 
berichtet oder von „Geheimverträgen“ zwischen der öffentlichen Hand 
und einem Privatunternehmen. 
...plötzlich fallen enorme Gebührensteigerungen oder ominöse 
Beraterkosten an, die aus dem Stadthaushalt finanziert werden sollen.  

 

Mit einem Akteneinsichtsrecht können sich engagierte Bürger, Journalisten, 
Vereine und Initiativen der Sache annehmen.  
 
"Eine unverzichtbare Voraussetzung für bürgerschaftliches Engagement und 
für Partnerschaft ist der Wille zur Transparenz aller Sachverhalte und 
Entscheidungsprozesse sowohl auf der politischen Ebene wie insbesondere 
auch in den Verwaltungen. Die Bereitschaft zur Transparenz führt in der 
Konsequenz zum Verzicht auf Herrschaftswissen, mit dem man manche 
Planungen durchsetzen kann, die bei mehr Transparenz nicht mehr so ohne 
weiteres realisierbar sein mögen. Dies setzt aber auch Strukturen voraus, mit 
denen diese Transparenz ermöglicht wird.“ 

Alois Glück, Bayerischer Landtagspräsident,  
in „Verantwortung übernehmen“ (2001) 
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Informationsfreiheit schafft Transparenz und Vertrauen -  
einige Beispiele 

 
Die folgenden Beispiele stammen aus Bundesländern, in denen es ein Recht 
auf Akteneinsicht gibt. Sie machen den Nutzen deutlich, den ein solches Recht 
für jeden Bürger hat und zeigen, wie Informationsfreiheit funktioniert. 
 
Stadtwerke gewähren Einsicht in Prüfungsunterlagen 
Eine Stadt prüfte für den Bau einer Abfallverbrennungsanlage mehrere 
Standorte. Als sich sich auf einen Standort festlegte, regte sich in der 
Bevölkerung Widerstand dagegen und es bildete sich eine Bürgerinitiative. 
Die Bürger wandten sich an die Stadtwerke, die die alternativen Standort-
prüfungen durchgeführt hatten, und baten um Einsicht in die entsprechenden 
Unterlagen. Dies wurde zunächst verweigert. Auch nachdem die Ratsver-
sammlung die Stadtwerke aufforderte, die Untersuchung zu veröffentlichen, 
waren die Stadtwerke nicht dazu bereit. Die Bürgerinitiative wandte sich 
daraufhin an den Informationsbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein. 
Durch sein Eingreifen wurde erreicht, dass die gewünschten Unterlagen im 
Internet veröffentlicht wurden. 
(Aus dem Tätigkeitsbericht des schleswig-holsteinischen Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit 2004) 
 
Transparentes Geschenk für den Bürgermeister 
Ein Bürgermeister hatte von drei ortsansässigen Unternehmen eine 5200 Euro 
teure Amtskette geschenkt bekommen, die er zu besonderen offiziellen 
Anlässen trägt. Bürger wollten wissen, wer die Spender seien; da diese aber 
ungenannt bleiben wollten, gab der Bürgermeister ihre Namen nicht preis. 
Bald machten Spekulationen und Gerüchte die Runde, dass er wohl bestech-
lich sei. Zwei der unter Druck geratenen Unternehmen gaben sich schließlich 
selbst zu erkennen, auch der dritte war einverstanden, namentlich genannt zu 
werden. Allerdings bestand der Bürgermeister darauf, den dritten Namen zu 
verschweigen – Begründung: „Man muss dafür sorgen, dass ein letztes 
Geheimnis bleibt.“ Mehrere Bürger verlangten schließlich Akteineinsicht nach 
dem in Nordrhein-Westfalen geltenden Informationsfreiheitsgesetz. Nachdem 
der Bürgermeister dies verweigerte, zog ein Bürger vor Gericht. Das 
Verwaltungsgericht bestätigte, dass das öffentliche Interesse an Transparenz 
gegenüber dem Interesse der Spender, anonym zu bleiben, Vorrang habe.  
(Quelle: Neue Ruhr/Rhein Zeitung 2004) 
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Informationsfreiheit in 68 Ländern der Welt 
–  

und endlich auch in Deutschland. 
 
 
In fast 70 Ländern der Welt gibt es Informationsfreiheitsgesetze und damit ein 
gesetzlich garantiertes Recht auf Akteneinsicht. Schweden blickt auf die 
längste Tradition zurück; hier gibt es das Akteneinsichtsrecht schon seit dem 
18. Jahrhundert. Seit in den USA 1967 der „Freedom of Information Act“ 
(daher der deutsche Begriff „Informationsfreiheits-Gesetz“) in Kraft getreten 
ist, sind zahlreiche Länder in Europa und der ganzen Welt diesem Beispiel 
gefolgt - zuletzt Indien, Japan und Mexiko ebenso wie Albanien, Nigeria 
und die Ukraine. Der moderne Grundsatz der Aktenöffentlichkeit ist ein 
Erfolg der Menschenrechtsbewegung in den USA, welcher zum Beispiel der 
Presseagentur AP ermöglichte, einen erfolgreichen Antrag auf 
Veröffentlichung der Verhörprotokolle in dem Gefangenenlager Guantanamo 
zu stellen.  
 
Seit dem 1. Januar 2006 gibt es nun endlich auch in Deutschland ein solches 
Gesetz  - allerdings nur auf Bundesebene. Das heißt: Das Akteneinsichtsrecht 
bezieht sich nur auf die Verwaltungsbehörden des Bundes. In vier 
Bundesländern gibt es aber bereits seit einigen Jahren 
Informationsfreiheitsgesetze auf Länderebene: Brandenburg, Berlin, 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Hier haben Bürger die 
Möglichkeit, Akten aus den Landes- und Kommunalbehörden einzusehen. Die 
Landesregierungen in Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland bereiten 
jeweils ein eigenes Landesgesetz vor.  
 
Inzwischen legte unser Bündnis für Informationsfreiheit, die SPD und die 
Bündnis 90/Die Grünen jeweils einen Entwurf für ein bayrisches Landes-
Informationsfreiheitsgesetz vor. Die Entwürfe beider Landtagsfraktionen 
werden zur Zeit im Landtag beraten, doch der Ausgang ist ungewiss. Der 
Entwurf unseres Bündnisses ist für jeden auf unserer Internetseite einsehbar. 
  
 
„Ineffizienz, Amtsmissbrauch und Bürgerferne führen zu Staats- und 
Politikverdrossenheit. Mit einem Informationsfreiheitsgesetz kann der Staat 
zeigen, dass er transparenter Partner der Bürger sein will – und nicht 
geheimnisvoller Gegner.“ 

Prof. Gesine Schwan, 
Präsidentin der Europa-Universität Viadrina 

 
8



Auseinandersetzung mit den Contra-Argumenten 
 
Von Gegnern der Informationsfreiheit werden immer wieder bestimmte 
Bedenken und Gegenargumente geäußert – doch diese erweisen sich bei 
näherem Hinsehen als wenig stichhaltig.  
 

So ist zum Beispiel häufig zu hören: 
Ein umfassendes Informationsrecht für Bürger ist überhaupt nicht 
notwendig; nur wenn ein berechtigtes Interesse in einem Einzelfall 
vorliegt, ist ein individuelles Akteneinsichtsrecht sinnvoll. Dies ist 
aber bereits durch geltendes Recht (Verwaltungsverfahrensgesetz  
§ 29) gewährleistet. 

Damit ist im Prinzip gesagt: Jeder soll sich um seine eigenen Angelegenheiten 
und um sonst gar nichts kümmern. Aber wer bestimmt denn, was ein 
"berechtigtes" Interesse ist und was nicht? Die Aufforderung, egoistisch und 
gleichgültig zu sein, entspricht jedenfalls längst nicht mehr modernen Politik-
Konzepten wie dem einer „Aktiven Bürgergesellschaft“. 
 

Ferner wird angeführt: 
Wenn ein Bürger seinen Antrag auf Akteneinsicht nicht zu begründen 
braucht, liegt darin eine erhebliche Missbrauchsgefahr. 

Genau das Gegenteil ist der Fall: Mit einem Informationsfreiheitsgesetz wird 
Missbrauch aufgedeckt. Berechtigte Datenschutzinteressen sind gesetzlich 
abgesichert. Geringe Gebühren schrecken vor potentiellem Missbrauch ab. 
 

Sodann wird behauptet: 
Ein umfassender Informationsanspruch läuft Bestrebungen zur 
Verschlankung der Verwaltung zuwider und führt zu einem 
erheblichen personellen und sachlichen Mehraufwand. 

Die Praxis beweist das Gegenteil: Die Erfahrungen, die in Berlin, 
Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein seit Jahren mit 
ihren Informationsfreiheitsgesetzen gemacht wurden, zeigen übereinstimmend, 
dass nirgendwo zusätzliches Personal eingesetzt werden musste, dass keine 
Verwaltung in einer Flut von Anträgen untergegangen ist und dass der 
Arbeitsaufwand ohne weiteres zu bewältigen ist. 
 

Und schließlich wird eingewendet: 
Die Bürger interessieren sich doch gar nicht für die Akten der 
öffentlichen Verwaltung. 

Diese These steht in direktem Widerspruch zu der Behauptung, die 
Verwaltung würde durch das Gesetz zu sehr belastet. Wie die Erfahrung zeigt, 
ist aber weder das eine noch das andere der Fall.   

 

Transparenz steigert die Qualität der Verwaltung. 
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Unsere Idee: Informationsfreiheit in bayerischen Kommunen 
– 

mit einer Informationsfreiheits-Satzung 
  
Noch kann die bayerische Staatsregierung sich nicht entschließen, ein 
Informationsfreiheitsgesetz für Bayern einzuführen. Deshalb unser Vorschlag 
an die Bürgermeister, Stadträte oder Gemeinderäte der bayerischen 
Kommunen: Schaffen Sie vor Ort ein gläsernes Rathaus! Deshalb unser Appell 
an die Bürgerinnen und Bürger: Machen Sie sich stark für Informationsfreiheit 
in Ihrer Gemeinde! 
 
Gerade auf kommunaler Ebene sind die für Bürger interessanten und 
wichtigen Informationen zu finden. Denn natürlich möchte jeder gerne wissen: 
Was passiert bei uns vor Ort? Gemeinderatssitzungen sind laut 
Gemeindeordnung grundsätzlich öffentlich, ebenso wie die Protokolle der 
Sitzungen allgemein zugänglich zu machen sind. Als Informationsquelle 
reichen sie jedoch oftmals nicht aus. Laut Gemeindeordnung ist nur die 
Behandlung bestimmter Fragen aus den öffentlichen in die anschließenden 
nichtöffentlichen Sitzungen zu verlegen. In den letzten Jahren ist jedoch die 
Tendenz zu beobachten, dass in der Gemeinde auch umstrittene 
Tagesordnungspunkte zunehmend im nichtöffentlichen Teil behandelt werden. 
Auf diese Weise werden viele Beschlüsse der öffentlichen Kontrolle entzogen. 
Akteneinsicht ist nicht möglich. 
 
Die Folge: Ein starker Vertrauensverlust der Bürger in die Politiker und die 
Redlichkeit ihrer Entscheidungen. Einer Studie der TU Dresden zufolge 
vertrauen 44% der Bürger dem Bundesverfassungsgericht, 40 % haben 
Vertrauen zur Polizei und immerhin noch 31 % vertrauen der Justiz. Fragt man 
nach der Glaubwürdigkeit von Politikern, zeigt sich ein ganz anderes Bild: Nur 
11 % der Bürger geben an, dem Bundestag zu vertrauen, gar nur 4 % haben  
Vertrauen in die Parteien! Regierung und Parlament sollte dies zu denken 
geben. 
 
Auch auf kommunaler Ebene gilt: Geheimhaltung schürt Misstrauen, 
Offenlegung schafft Vertrauen. Mit einer Informationsfreiheitssatzung kann 
eine Gemeinde sich selbst dazu verpflichten, die Verwaltungsvorgänge im 
Rathaus allgemein zugänglich und damit nachvollziehbar zu machen. Eine 
Gemeinde kann kein Gesetz erlassen, wohl aber kann sie für ihren eigenen 
Bereich eine Satzung beschließen - eine Informationsfreiheitssatzung. Damit 
werden die Vorgänge in der Verwaltung für jeden Bürger transparent und 
nachvollziehbar. 
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Was Bürgermeister, Gemeinderäte und Bürger tun können 
  
Um dem Vertrauen das die Bürger bei der Wahl in ihre Bürgermeister setzen, 
gerecht zu werden, gibt es kein besseres Mittel als Bereitschaft zu 
Kommunikation und eine offene und transparente Rathauspolitik. Daher unser 
Appell an Bürgermeister und Gemeinderäte: Beschließen Sie eine 
Informationsfreiheitssatzung für Ihre Gemeinde und geben Sie den Bürgern 
auf diese Weise Gelegenheit, Vorgänge und Entscheidungen in der Gemeinde 
nachzuvollziehen und zu akzeptieren. Sie können so an internationale 
demokratische Standards anschließen und Ihre Politik in Bayern fortschrittlich 
gestalten und zu Recht als bahnbrechend darstellen. Das Gebot der Zukunft 
lautet: Mehr Eigenverantwortung für Bürger in einer „aktiven 
Bürgergesellschaft“. Die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen, setzt 
Teilhabe an Informationen voraus. 
 

Auch ein kürzlich ergangenes Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg 
weist in diese Richtung. Es befand das Ansinnen von Bürgern für rechtmäßig, 
über die Vorgänge in der Gemeinde auch dort informiert zu werden, wo 
kommunale GmbHs Verschwiegenheitspflichten für sich in Anspruch nehmen. 
In der Urteilsbegründung heißt es: 

Das  übertriebene  Abschotten  der  Aufsichtsratstätigkeit  kann  bei  
den  Bürgern  der  Kommune  zu Mutmaßungen, Verdächtigungen 
und Argwohn  führen. Bürger wollen beispielsweise wissen, wie die 
Gas-, Strom-, Bus- und Badpreise zustande kommen, warum eine 
Buslinie eingestellt wird, wie eine Freifläche  entwickelt  wird,  ob  
und  wie  hoch  eine  kommunale  GmbH  verschuldet  ist. 
Geheimniskrämerei erzeugt Misstrauen. Demokratie erfordert 
Transparenz der Entscheidungen. [...] Entscheiden  sollen  in  einer  
repräsentativen  Demokratie  die  gewählten  Bürgervertreter.  Aber 
interessierte  Bürger wollen  rechtzeitig  vor  der  Entscheidung  
gehört werden,  zu Wort  kommen  und zumindest  die  Chance  
haben,  auf  die  Entscheidungsfindung  Einfluss  zu  nehmen.  Sie  
wollen  nicht durch  eine  bloße Bekanntgabe bereits getroffener 
Entscheidungen  vor  vollendete Tatsachen gestellt werden.   

Auch wenn Sie kein Mandatsträger sind: Als Bürger oder Bürgerin, können 
Sie dafür sorgen, dass die Idee einer kommunalen Informationsfreiheit in Ihrer 
Gemeinde Zugkraft gewinnt. Denn grundsätzlich gibt es zwei Optionen, 
Informationsfreiheit auf kommunaler Ebene einzuführen: 
 

• Bürgermeister / Gemeinderat bringen eine Beschlussvorlage in den 
Gemeinderat ein und beschließen eine Informationsfreiheitssatzung.  
• Bürger starten ein Bürgerbegehren, um über eine 
Informationsfreiheitssatzung in der Gemeinde abzustimmen.  
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Bürgerbegehren für Informationsfreiheit: So funktioniert's 
  
Bürger, die mehr Transparenz in ihrer Gemeinde per Bürgerbegehren 
erreichen wollen, können sich an uns wenden. Sie erhalten rechtliche, 
inhaltliche, logistische und publizistische Unterstützung für Ihre Aktivitäten. 
Je mehr Gemeinden und Bürger sich anschließen, umso größer die 
Erfolgschancen. Denn eine bayernweit koordinierte Aktion hat einen größeren 
Aufmerksamkeitswert und wird einen wichtigen Impuls für die bayerische 
Landesebene erzeugen.  
 

Vorschlag für eine Informationsfreiheitssatzung 
 
Variante 1: Gemeinderatsbeschluss  
Gemeinderäte bringen folgenden Beschlussantrag ein: 
Aufgrund  des Art.  23  S.  1  der Gemeindeordnung  für  den Freistaat Bayern  
erlässt  die Gemeinde ..... folgende Satzung:  
 

Variante 2: Bürgerbegehren  
Bürger initiieren ein Bürgerbegehren mit folgender Fragestellung: 
.Sind Sie dafür, dass die Gemeinde ... eine Satzung mit folgendem Inhalt 
erlässt: 

 Satzung  
§ 1 Anspruch auf Information  

(1) Jeder hat Anspruch auf freien Zugang zu den bei der Gemeinde 
vorhandenen Informationen über Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises der Gemeinde. 

(2) Informationen sind alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder in 
Datenverarbeitungsform oder auf sonstigen Informationsträgern 
festgehaltene  Inhalte, Mitteilungen und Aufzeichnungen. 

 

§ 2 Antragstellung  
(1) Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Einer 

Darlegung rechtlichen Interesses oder einer Begründung des Antrages 
bedarf es nicht. 

(2) Der Antrag kann mündlich, schriftlich, zur Niederschrift oder in 
elektronischer Form bei der Gemeinde gestellt werden. 

(3) Im Antrag sind die gewünschten  Informationen  zu  benennen. Fehlen 
dem Antragsteller Angaben zu einer hinreichenden Bestimmung der 
gewünschten Information, so hat  die Gemeinde den Antragsteller zu 
beraten und ihm Hilfe zu leisten.  

 

§ 3 Entscheidung über den Antrag  
(1) Die Gemeinde macht die begehrten Informationen unverzüglich, 

spätestens aber innerhalb von drei Wochen zugänglich.         12



(2) Im Falle einer Ablehnung oder Beschränkung des Zugangs von 
Informationen erteilt die Gemeinde einen Ablehnungsbescheid. 
 

§ 4 Ausgestaltung des Informationszugangs  
(1) Die Gemeinde hat nach Wahl des Antragstellers Auskunft zu erteilen, 
Akteneinsicht zu gewähren oder die Informationsträger zugänglich zu machen, 
die die begehrten Informationen enthalten. 
(2) Die Gemeinde stellt ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche 
Möglichkeiten für den Informationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung 
von Notizen ist gestattet. 
(3) Auf Antrag händigt die Gemeinde Kopien der Informationsträger, die die  
begehrten Informationen enthalten, aus oder versendet sie an den 
Antragsteller. 
(4) Wenn die begehrten Informationen bereits frei zugänglich im Internet 
veröffentlicht sind, kann die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Gewährung des 
Informationszugangs auch erfüllen, indem sie den Antragsteller auf die 
Internet-Veröffentlichungen unter Angabe der Fundstellen verweist.  
 

§ 5 Ausschluss und Beschränkung des Anspruchs   
Der Anspruch besteht nicht, soweit das Bekanntwerden der Informationen dem 
Wohl des Bundes, des Landes oder der Gemeinde Nachteile bereiten würde. 
Der Anspruch  besteht auch nicht, soweit die Informationen nach einem 
Gesetz geheimgehalten werden müssen, oder soweit es sich bei den 
Informationen um Geheimnisse Dritter, insbesondere zum persönlichen 
Lebensbereich gehörende Geheimnisse sowie Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse handelt. 
 

§ 6 Trennungsprinzip  
(1) Die Gemeinde trifft geeignete organisatorische Vorkehrungen, damit 
Informationen, die unter die Schutzbestimmung des § 5 fallen, ohne 
unverhältnismäßigen Aufwand abgetrennt werden können.  
(2) Wenn nur Teile des angeforderten Dokuments der Schutzbestimmung des 
§ 5 unterliegen, werden die übrigen Teile des Dokuments dem Antragsteller  
zugänglich gemacht.  
 

§ 7 Inkrafttreten  
Die Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Kostenerhebung: 
Eine angemessene Kostenerhebung erscheint uns sehr sinnvoll, um die 
Verwaltungen nicht zu sehr zu belasten. Dies soll ortsüblich geregelt werden.  
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Was ist der eigene Wirkungskreis der Gemeinde 
 
Das Grundgesetz und die bayerische Verfassung garantieren den Gemeinden 
das Recht auf kommunale Selbstverwaltung. Im eigenen Wirkungskreis 
erledigen die Gemeinden Selbstverwaltungsangelegenheiten im engeren Sinn. 
Zu diesem Kernbereich gehören u.a. die: 
 
Planungshoheit: Die Gemeinde bestimmt den Rahmen, die Art und das Maß 
der Bebaubarkeit ihres Ortsgebietes, indem sie Flächennutzungs- und 
Bebauungspläne aufstellt. 
Finanzhoheit: Die Gemeinde kann ihr Finanzwesen im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen selbst regeln. 
Organisationshoheit: Die Gemeinde kann frei über die innere Organisation 
ihrer Verwaltung bestimmen. 
Rechtssetzungsbefugnis: Die Gemeinde kann Satzungen erlassen. 
 
Eigener Wirkungskreis Übertragener Wirkungskreis 
Pflichtaufgaben: 
· Wasserversorgung 
· Abwasserbeseitigung 
· Bau, Unterhalt der Gemeindestraßen 
· Bürgerversammlung 
· Einstellung des notwendigen 

Personals 
· Aufstellung des Haushaltsplans 
· Feuerwehrwesen 
· Sachaufwandsträger für die 

Volksschulen 
· Schülerbeförderung 
· Friedhofswesen 
· Erlass der Geschäftsordnung 
· Obdachlosenunterbringung 
· Schuldenverwaltung 
 
Freiwillige Aufgaben: (unter anderem) 
· Öffentlichkeitsarbeit 
· Herausgabe eines Amtsblattes 
· Volkshochschule 
· Bücherei 
· Jugendzentrum 

· Hilfe bei Verwaltungs-
verfahren 

· Mitwirkung bei allen Wahlen 
(Bundestags-, Landtags-, 
Kommunalwahlen) 

· Standesamtswesen 
· Vollzug des Melderechts 
· Ausstellung von Pässen, 

Personalausweisen 
· Mitwirkung bei statistischen 

Erhebungen 
· Erlass von Verordnungen 
· Sperrzeitregelungen 
· Erfassung der Wehrpflichtigen 
· Ausstellung von 

Leichenpässen 
· Vorbehandlung der Bauanträge 
· Erteilung von 

Fischereischeinen 
· Entscheidung über Gastschul-

anträge 
· Ausstellung von Lohnsteuer-

karten 
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Es gibt kein Gesetz, das Informationsfreiheit verbietet 
 
In etwa fast 20 bayerischen Kommunen laufen bereits entsprechende Anträge 
auf eine kommunale Informationsfreiheits-Satzung (Stand: März 2006), unter 
anderem auch in der Landeshauptstadt München sowie in den Städten 
Würzburg, Nürnberg, Erlangen, Passau ...Wenn auch Sie in Ihrer Kommune 
mitmachen wollen, können Sie sich an dem Antragstext (Seite 9) orientieren. 
 

Von Seiten der kommunalen Spitzenverbände in Bayern ist die 
Rechtmäßigkeit einer kommunalen Informationsfreiheits-Satzung angezweifelt 
worden. Doch diese Zweifel sind nicht begründet, wie die folgende 
Stellungnahme zeigt: 
 

„Der Bayerische Gemeindetag vertritt - ohne nähere Begründung - die Auffassung, "das 
geltende Verwaltungsverfahrensrecht" stehe dem Erlass einer Informationsfreiheitssatzung 
entgegen. Diese Auffassung ist unzutreffend: 
 
Die gemeindliche Befugnis zum Erlass der Informationsfreiheitssatzung resultiert direkt aus Art. 
23 S. 1 BayGO. Danach können die Gemeinden zur Regelung ihrer Angelegenheiten Satzungen 
erlassen. Die Informationsfreiheitssatzung umfasst ausdrücklich nur Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungskreises der Gemeinde. Letztendlich basiert die Kompetenz zum Erlass der 
Informationsfreiheitssatzung somit auf dem verfassungsrechtlich garantierten kommunalen 
Selbstverwaltungsrecht gem. Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 10 BV. 
 
Das geltende Verwaltungsverfahrensrecht steht dem Erlass einer Informationsfreiheitssatzung 
nicht entgegen. Die Vorschrift des Art. 29 BayVwVfG normiert ein Akteneinsichtsrecht von 
Beteiligten im Verwaltungsverfahren. Es ist jedoch allgemein anerkannt, dass über das 
Akteneinsichtsrecht des Art. 29 BayVwVfG hinaus Behörden jedem (d.h. nicht nur Beteiligten 
des Verwaltungsverfahrens) im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens Akteneinsicht 
gewähren können (vgl. nur Kopp/Ramsauer, VwVfG, 8. Auflage, § 29 Rn. 8 m. w. N.). Ebenso 
ist anerkannt, dass es den Gemeinden unbenommen ist, "aus ihren Akten Auskunft zu erteilen, 
wenn weder ein öffentliches noch ein von der Rechtsordnung geschütztes privates Interesse an 
der Geheimhaltung des Akteninhalts besteht" (vgl. Widtmann/Grasser, Bayerische 
Gemeindeordnung, Stand Mai 2005, Exkurs Art. 56 Rn. 18). 
 
Hieraus folgt, dass Gemeinden zwar nicht die Akteneinsichtsrechte des Art. 29 BayVwVfG mit 
Hilfe einer gemeindlichen Satzung einschränken dürfen, sie jedoch nicht gehindert sind, 
Akteneinsichtsrechte - auch im Rahmen eines Satzungserlasses - zu erweitern. Hierbei ist 
lediglich zu beachten, dass durch das Bekanntwerden der Informationen nicht öffentliche 
und/oder private Interessen verletzt werden dürfen und sich die Informationen auf 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde beschränken müssen. 
 
Dr. Henrik Schroeder 
Rechtsanwalt 
 

 
Für weitere rechtliche Fragen stehen unsere Rechtsanwälte gerne zur 

Verfügung. Wenden Sie sich einfach das Bündnis (Kontakt siehe Seite 2.) 
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